
Der Grosse Rat  
des Kantons Graubünden 

Il Cussegl grond 
dal chantun Grischun 

Il Gran Consiglio 
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Bericht und Antrag der KSS zur parlamentarischen Initiative Vetsch 

betreffend Auftragsregelung (Vetsch II) 

 
 

P R O T O K O L L 
 

der Sitzungen der Kommission für Staatspolitik und Strategie 
 

 
 

Datum: Donnerstag, 24. Februar 2022, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 

 Mittwoch, 20. April 2022, 18.00 Uhr – 19.10 Uhr 
 
Ort: Gebäudeversicherung Graubünden, Schulungsraum (Parterre), 

Ottostrasse 22, 7000 Chur / Grossratsgebäude, Medienraum, 
Masanserstrasse 3, 7000 Chur 

 
Präsenz: Michael (Castasegna; Kommissionspräsident), Baselgia-Brunner, 

Brunold, Claus, Della Vedova, Epp, Hug, Kohler, Lamprecht, Papa 
(Kommissionsvizepräsident), Wilhelm, Barandun (Protokoll) 

 
zudem am 24. Februar 2022: 
Regierungspräsident Caduff (Vorsteher DVS), Kanzleidirektor Spadin 

 
entschuldigt:  Della Vedova (am 20.4.22), Hug (am 24.2.22 ab 15.40 Uhr, am 

20.4.22), Kohler (am 20.4.22), Wilhelm (am 24.2.22 ab 15.50 Uhr) 
 

 
 
I. Eintreten 
 

 Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen. 
 

II. Detailberatung  
 
a) Antrag Kommissionsmehrheit (7 Stimmen: Baselgia-Brunner, Brunold, Della 
Vedova, Epp, Kohler, Lamprecht, Wilhelm; Sprecher: Kohler) 
 
Eine Teilrevision des Grossratsgesetzes (GRG) und der Geschäftsordnung des 
Grossen Rats (GGO) zwecks Änderung der Auftragsregelung abzulehnen. 
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b) Antrag Kommissionsminderheit (4 Stimmen: Michael [Castasegna; 
Kommissionspräsident], Claus, Hug, Papa; Sprecher: Claus) 
 
Ändern des Grossratsgesetzes und der Geschäftsordnung des Grossen Rats wie folgt: 

I. Gesetz über den Grossen Rat (GRG; BR 17.100) 
 
Art.  47   Auftrag (Motion und Postulat) 
1 Der Auftrag fordert die Regierung auf 
a)  als Motion, den Grossen Rat bei der Ausübung eigener Kompetenzen zu 

unterstützen; 
b)  als Postulat, selber Massnahmen zu treffen. 
Der Auftrag als Motion gemäss Litera a hat die Wirkung einer Weisung, jener als 
Postulat gemäss Litera b die Wirkung einer Richtlinie. 
2 Kommissionen, Fraktionen oder mindestens 20 Ratsmitglieder können einen Auftrag 
einbringen. 
 
 
II. Geschäftsordnung des Grossen Rats (GGO, BR 170.140) 
 
4.1.2.   Auftrag (Motion und Postulat) 
 
Art. 67   Behandlung 
1 Die Regierung erstattet dem Grossen Rat spätestens in der übernächsten Session 
nach Einreichung schriftlichen Bericht und Antrag zum Auftrag (Motion oder 
Postulat). 
2 Die Regierung kann beantragen, eine Motion oder ein Postulat ganz oder teilweise 
zu überweisen, abzuändern, abzuschreiben oder abzulehnen. Beim Postulat kann 
sie auch eine Abänderung beantragen. 
3 Der Text des Postulats kann auf Antrag aus der Mitte des Rates oder der Regierung 
geändert werden. 
4 Die Unterzeichnenden können durch Mehrheitsbeschluss: 
a)  den Auftrag (Motion oder Postulat) bis zum Abschluss der Beratungen im Rat 

zurückziehen; 
b)  eine Gegenüberstellung des ursprünglichen Textes des Postulats und eines 

allfällig abgeänderten Textes in einer Abstimmung verlangen. Ein nachfolgender 
Rückzug des Postulats ist diesfalls ausgeschlossen. 

Für die Meinungsbildung der Unterzeichnenden kann die Behandlung im Rat 
unterbrochen werden. 
 
 
III. Referendum und Inkrafttreten 
 
Die Teilrevision des Grossratsgesetzes untersteht dem fakultativen Referendum. 
Die Teilrevisionen des Grossratsgesetzes und der Geschäftsordnung des Grossen 
Rats treten am 1. Juli 2023 in Kraft. 
 

 
 
 
Chur, 24. Februar und 20. April 2022/pbar 


